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Berlin relevant. Dank des Erneuerbare-Energien-Gesetzes er-
leben Energie-Genossenschaften seit Jahren einen Boom und 
stellen ein wichtiges Element der dezentralen Energiewende 
dar. Warum sollten sie nicht auch im Netzbetrieb tätig werden, 
wie die Pioniere der EWS Schönau, die 1991 das Stromnetz 
ihrer Gemeinde per Bürgerentscheid mit einer GmbH kauften 
und heute eine Netzkauf-Genossenschaft betreiben? Gelegen-
heit dazu gäbe es zuhauf, denn in den kommenden Jahren lau-
fen hunderte von kommunalen Netzkonzessionen aus und ste-
hen zur Wiederausschreibung an. Netz-Genossenschaften, die 
sich auf die nächsten zwanzig Vertragsjahre bewerben, stehen 
nicht nur in Konkurrenz zu den Konzernen, die derzeit die 

mit eigensinniger Umdeutung: Weil die Mitglieder ja gleichzei-
tig auch irgendwie „Bürger“ sind, befände sich das Netz dann 
ebenfalls „in Bürgerhand“. Die finanzielle Beteiligung am Netz 
wird entsprechend als „echte Bürgerbeteiligung“ gewertet, und 
diese sei außerdem „demokratisch“, weil in Genossenschaften 
jedes Mitglied nur eine Stimme hat, unabhängig von der Höhe 
der Einlage. Auch die Gewinnausschüttungen flössen dann „zu 
den Bürgern“, also wiederum in deren „Bürgerhand“.

„Bürgerbeteiligung“ per Einzahlung; ein kommunales Ener-
gienetz in der Hand einer Genossenschaft: Macht das aus de-
mokratischer Perspektive Sinn? Die Frage ist nicht nur für 

Doch hinter der ähnlichen Wortwahl verbergen sich grundsätz-
liche Unterschiede in der Auffassung darüber, wem das Strom-
netz zusteht. Während der Berliner Energietisch das im Jahr 
1997 privatisierte Stromnetz über einen Volksentscheid rekom-
munalisieren, also wieder „in Bürgerhand“ bringen will und 
damit die „öffentliche Hand“ meint, will die BEB das Netz als 
privatrechtliches Unternehmen selbst kaufen. Die Genossen-
schaft wirbt um Mitglieder, die sich mit wenigstens 500 Euro 
beteiligen und so dem Unternehmen das notwendige Eigenkapi-
tel zum Erwerb des Netzes (oder wenigstens eines Anteils da-
von) zur Verfügung stellen. Dabei benutzt sie ähnliche Begriffe 
wie die Rekommunalisierungs-Befürworter/innen, allerdings 
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2011 traten in Berlin zwei Initiativen zum Thema Energiever-
sorgung an, die man leicht miteinander verwechseln konnte. 
Tatsächlich fiel es vielen Interessierten schwer, die Unterschie-
de zwischen dem Berliner Energietisch (einer Volksentscheids-
Initiative) und der BürgerEnergie Berlin (BEB, einer Genossen-
schaft) zu benennen, zumal beide ihre Gemeinsamkeiten 
hervorhoben: Beide wollten weg von Vattenfall als regionalem 
Hauptenergieversorger und hin zu einer kohle- und atomstrom-
freien Energieversorgung; dazu wollten beide dem schwedi-
schen Staatskonzern das Berliner Stromnetz entreißen und es 
„in Bürgerhand“ bringen. Diese Formulierung genügte, um vie-
le Sympathien zu wecken.

GruNdLAGeN

Mit den Slogans „Wir kaufen unser Strom-

netz!“ und „Meins!“ wirbt die Genossenschaft 

BürgerEnergie Berlin für sich als künftigen 

Betreiber des Berliner Stromnetzes. Ist sie 

eine demokratische Alternative nach dem 

Scheitern des Volksentscheids?



28 29mdmagazin | Nr. 99 | Doppelheft 4/2013 + 1/2014 mdmagazin | Nr. 99 | Doppelheft 4/2013 + 1/2014

Auch wenn die Netz-Genossenschaften die Aussicht auf Rendite 
gegenüber dem höheren Ziel der Energiewende stets als nach-
rangig darstellen – sie locken mit „nachhaltigen Gewinnen“. Sie 
sind ausdrücklich offen für „große, strategische Investoren wie 
Pensionsfonds und Rentenkassen“. Solche Großinvestoren wür-
den allerdings die Ausschüttungen auf ein höheres Niveau trei-
ben, als es der Energiewende-Idealismus und die Netz-Nutzer/
innen gern sähen. Insgesamt werden die Netz-Genossenschaften 
einer Aktiengesellschaft immer ähnlicher. 

Dies alles spricht nicht gegen Genossenschaften im Bereich 
Energie, wohl aber gegen Genossenschaften als Käufer und Be-
treiber von Energienetzen. Aufgestellt als Kapitalgesellschaften 
unterminieren Netz-Genossenschaften die demokratische kom-
munale Selbstbestimmung. Weil die Netze als natürliche Mono-
pole von besonderem öffentlichen Interesse sind, sollten Eigen-
tum und Kontrolle nicht bei Kapitalgeber/innen liegen, sondern 
bei den Nutzer/innen, also in öffentlicher Hand. Eine auf Nutzer/
innen ausgerichtete Rechtsform ist etwa die Anstalt öffentlichen 
Rechts (AöR). Die demokratische Kontrolle solcher öffentlicher 
Unternehmen auszugestalten ist eine Aufgabe, der sich die Zivil-
gesellschaft verstärkt annehmen sollte. Eine richtungsweisende 
Idee hierzu stammt vom Berliner Energietisch. Dieser schlägt 
die Überführung des Berliner Stromnetzes in eine Netz-AöR 
vor, legitimiert durch die Berliner Nutzer/innen über allgemeine 
(teilweise direkte) Wahlen und kontrolliert über ein Initiativrecht 
sowie hohe Transparenz. Ausschüttungen von Gewinnen an pri-
vate Anteilseigner/innen gäbe es nicht, so dass mehr Geld in das 
Gemeingut Stromnetz reinvestiert werden könnte. Durch die 
Übereinstimmung von Nutzer/innen-, Eigentümer/innen- und 
Verwalter/innen-Gemeinschaft würde die demokratische kom-
munale Selbstbestimmung gestärkt und damit die Identifikation 
der Bürger/innen mit ihrer kommunalen Netzbetreiberin. 

Auch hier würden freilich Probleme entstehen, wenn auch an-
dere. Doch diese anzugehen läge dann, genau wie das Netz, 
wirklich „in Bürgerhand“. 
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aber nicht alle Nutzer/innen auch Genossenschaftler/innen wä-
ren, gäbe es Nutzer/innen erster und zweiter Klasse: mit und 
ohne Stimmrecht. Was die BEB als Beteiligungsmöglichkeit 
darstellt, kann von den Netz-Nutzer/innen auch als nötigend 
empfunden werden. Denn 500 Euro als Mindesteinlage sind 
für die meisten Menschen keine geringe Hürde. 

Zweitens wären nicht alle Mitglieder auch Nutzer/innen, denn 
die Netz-Genossenschaften nehmen auch Mitglieder auf, die 
gar nicht im Netzbereich wohnen. Vor einem Jahr hatten 20 Pro-
zent der BEB-Mitglieder ihren Wohnsitz nicht in Berlin. Diese 
Personen (zugelassen sind übrigens auch juristische Personen 
wie Unternehmen oder Vereine) könnten also in der Netzpolitik 
mitentscheiden, obwohl sie nicht von ihr betroffen wären – au-
ßer in finanzieller Hinsicht, in Bezug auf ihren Gewinn. Mit 
anderen Worten: Die Identität von Nutzer/innen, Eigentümer/
innen und Verwalter/innen des Netzes wäre mit der BEB aufge-
löst und mit ihr der demokratische Sinnzusammenhang.

Die Aufspaltung der Berliner/innen in Mitglieder und Nicht-
Mitglieder der BEB würde zudem die wirtschaftliche Ungleich-
heit unter den Nutzer/innen verstärken. Gewinne aus dem Netz-
betrieb würden privatisiert und von den Nicht-Mitgliedern zu 
den Mitgliedern fließen. Eine Begrenzung der Genossenschafts-
einlage nach oben könnte die größte Ungleichheit verhindern, ist 
aber bei der BEB (im Gegensatz zu vielen anderen Genossen-
schaften) nicht vorgesehen. Man braucht das Geld. Derzeit stel-
len rund 1.700 Mitglieder rund acht Millionen Euro Kapital be-
reit (Stand November 2013). Im Durchschnitt sind das 4.700 Euro 
pro Mitglied. De facto werden einige Mitglieder weit mehr, die 
meisten weit weniger Geld eingebracht haben. Noch krasser sind 
die Verhältnisse in Hamburg. Dort verfügt die Netz-Genossen-
schaft „Energienetze Hamburg“ laut ihres Geschäftsführers über 
50 Millionen Euro Eigenkapital „aus den Reihen der Mitglieder“ 
bei einer Mitgliederzahl „im dreistelligen Bereich“. Selbst wenn 
man die in dieser ungenauen Formulierung höchstmögliche Zahl 
von Mitgliedern – 999 – annimmt, entfällt auf ein Mitglied eine 
durchschnittliche Einlage von 50.000 Euro. So ausgestattet – 
und so intransparent – bewirbt sich die Genossenschaft auf einen 
Anteil an den Energienetzen Hamburgs, die kraft Volksentscheid 
im September 2013 eigentlich zu 100 Prozent rekommunalisiert 
werden sollen. Ihr vorgebliches Ziel dabei: die „Demokratisie-
rung der Entscheidungs- und Gestaltungsprozesse“. Doch würde 
die Genossenschaft den Entscheid ernst nehmen, müsste sie ihre 
Bewerbung eigentlich zurückziehen.

Netzkonzessionen inne haben. Auch die Kommunen und de-
ren Bürger/innen haben Interesse an den Netzen, Rekommu-
nalisierung steht hoch im Kurs. Viele Kommunen ergreifen 
von sich aus die Chance zum Netzrückkauf; andere werden 
von ihren Bürger/innen dazu angehalten, in Hamburg und 
Berlin sogar per Volksentscheid. So stellt sich die Frage: 
Könnten Energienetze in Genossenschaftshand einen demo-
kratischen Mehrgewinn bieten?

Gehen wir zurück nach Berlin, wo beide Modelle angeboten 
werden. In Berlin befindet sich das Stromnetz derzeit im Verga-
beverfahren. Zu den Bewerbern zählen unter anderen Vattenfall, 
die BEB sowie ein Unternehmen des Landes Berlin. Alle möch-
ten wenigstens Anteile des Netzes erstehen. Doch wem steht das 
Stromnetz als Gemeingut eigentlich zu? Aus demokratischer 
Perspektive muss die Antwort lauten: denen, die das Netz nut-
zen, sprich den Berliner/innen. Sie sind auf ein gut funktionie-
rendes Stromnetz angewiesen und müssen auf dessen Betreiber 
Einfluss nehmen können. Das ist am ehesten bei dem Landesun-
ternehmen gegeben, denn es wurde von einer gewählten Landes-
regierung aufgestellt und gehört dem Land Berlin. Außerdem 
haben sich im vergangenen November beim Volksentscheid gan-
ze 83 Prozent (rund 600.000) der Abstimmenden für die Vorlage 
des Berliner Energietisches ausgesprochen (siehe Seite 12). 
Zwar hat die Vorlage das hohe Zustimmungsquorum von 25 Pro-
zent knapp verfehlt, doch das Ergebnis bleibt eine echte demo-
kratische Willensbekundung des Souveräns, der sich mit großer 
Mehrheit für ein öffentlich betriebenes Netz aussprach. Der BEB 
fehlt dieser demokratische Rückhalt genauso wie den anderen 
privaten Bewerbern. Sie benötigen für eine realistische Chance 
auf Zuschlag keine Mehrheit unter den Bürger/innen, sondern – 
neben der Vorweisung von betriebswirtschaftlichen Kompeten-
zen – vor allem ausreichend Kapital. 

Doch nicht nur die mangelnde demokratische Legitimation der 
Netzgenossenschaften ist problematisch. Auch die Genossen-
schaft als Unternehmensform würde – trotz Stimmgleichheit 
unter den Mitgliedern – mehr Demokratieprobleme erzeugen 
als lösen. Denn während im öffentlichen kommunalen Unter-
nehmen alle wahlberechtigten Netz-Nutzer/innen gemeinsam 
und gleichberechtigt das Netz halten, erzeugt das Genossen-
schaftsmodell Ungleichheit. Erstens sind die Nutzer/innen 
nicht automatisch Mitglieder. Die Mitgliedschaft muss erst be-
antragt und von der Genossenschaft anerkannt werden, und sie 
kostet Geld – im Falle der BEB mindestens 500 Euro. Wenn 
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Auch für Mehr Demokratie stehen 

änderungen im Zahlungsverkehr an. 

Den Wechsel zum SEPA-Lastschriftver-

fahren haben wir im Dezember 

eingeleitet. Geplant war bei Redaktions-

schluss dieser Ausgabe, zum 1. Januar 

2014 auf die SEPA-Lastschrift 

umzustellen. Wir haben unsere 

Mitglieder und Förderer, die per 

Bankeinzug zahlen, im Dezember per 

1-Cent-Überweisung über die Umstel-

lung informiert und Ihnen unsere 

Gläubiger-ID, die Mandatsreferenz-

Nummer sowie das Datum der ersten 

SEPA-Lastschrift mitgeteilt.

Wichtig: Sie müssen nichts unterneh-

men, die Einzugsermächtigungen 

werden von uns automatisch auf die 

SEPA-Lastschrift umgestellt. Da 

manche Beiträge zum Beispiel erst im 

November oder Dezember fällig sind, 

dauert es manchmal bis zur ersten 

SEPA-Lastschrift.

Wer den Beitrag per Rechnung 

überweist, muss zukünftig IBAN und BIC 

von Mehr Demokratie angeben. Beides 

finden Sie auf der Beitragsrechnung. 

Gleiches gilt auch für Spenden! Bitte 

nutzen Sie ab Februar nur noch die 

aktuellen SEPA-Überweisungsformulare!

Für Mitglieder und Förderer, die per 

Dauerauftrag zahlen, ändert sich 

nichts. Daueraufträge werden von Ihrer 

Bank automatisch auf IBAN und BIC 

umgestellt.

Für Fragen zum Thema SEPA ist Dirk 

Schumacher Ihr Ansprechpartner. Sie 

erreichen ihn im Bremer Büro von Mehr 

Demokratie unter der Telefonnummer 

0421-7946370 oder per E-Mail unter 

dirk.schumacher@mehr-demokratie.de.

SEPA-Bankdaten von Mehr Demokratie:

BIC: BFSWDE33MUE

IBAN: DE 14 7002 0500 0008858105

SEPA heißt Single Euro Payments Area. 

Im Zuge einer Vereinheitlichung des 

Zahlungsverkehrs innerhalb der EU ist 

die Umstellung auf das SEPA-Verfahren 

gesetzlich vorgeschrieben.


